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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Behandlung einer Stiftung und Co. KG als 

gewerblich geprägte Personengesellschaft und zur Haftung einer Bank 

nach § 13c UStG. 

 

 
 

 

Aktuelle 
Entscheidungen 

 

 

 

http://www.fg-muenster.nrw.de/


Eine Stiftung & Co. KG ist keine gewerblich 

geprägte Personengesellschaft  

Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 27. Februar 

2020 (Az. 3 K 3593/16 F) entschieden, dass eine Stiftung & Co. KG nicht 

als gewerblich geprägte Personengesellschaft anzusehen ist mit der 

Folge, dass die Kommanditanteile kein begünstigtes Betriebsvermögen 

im Sinne von § 13a ErbStG darstellen. 

An der Klägerin, einer KG, deren Unternehmensgegenstand die 

Verwaltung eigenen und fremden Vermögens ist, ist als alleinige 

persönlich haftende Gesellschafterin eine Stiftung beteiligt. Der bislang 

einzige Kommanditist starb im Jahr 2013. Im Wege der Sondererbfolge 

sind die beiden weiteren Kläger als Kommanditisten eingetreten. 

Nachdem die Kläger die erworbenen Anteile beim für die 

Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt als begünstigtes 

Betriebsvermögen nach § 13a ErbStG erklärt hatten, forderte dieses 

beim beklagten Finanzamt die gesonderte Feststellung des Werts des 

Anteils am Betriebsvermögen nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BewG an. 

Das Aktivvermögen der KG bestand nach der Erklärung zum Stichtag 

im Wesentlichen aus Wertpapieren und Bankguthaben. Das beklagte 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/3_K_3593_16_F_Urteil_20200227.html


Finanzamt forderte die KG auf, eine Feststellungserklärung für sonstige 

Vermögensgegenstände und Schulden nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 

BewG einzureichen, da eine Feststellung von Betriebsvermögen nicht in 

Betracht komme. Dem kamen die Kläger nicht nach, weil nach ihrer 

Auffassung eine Stiftung und Co. KG mit einer GmbH & Co. KG 

gleichzusetzen sei und der Kommanditanteil deshalb Betriebsvermögen 

darstelle. Dem folgte das beklagte Finanzamt nicht und stellte den Wert 

der Vermögensgegenstände und Schuld en nach § 151 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 4 BewG fest. 

Die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage hatte keinen 

Erfolg. Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster hat zunächst 

ausgeführt, dass der Feststellungsbescheid nicht bereits deshalb 

rechtswidrig sei, weil das beklagte Finanzamt entgegen der Anforderung 

des Erbschaftsteuerfinanzamts keine Feststellung nach § 151 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 BewG, sondern nach Nr. 4 dieser Vorschrift durchführte. 

Das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt habe lediglich 

darüber zu entscheiden, ob überhaupt eine gesonderte Feststellung zu 

erfolgen habe. Welche Vermögensart festzustellen sei, entscheide 

dagegen das Lage-, Betriebsstätten- oder Verwaltungsfinanzamt. Dies 

entspreche dem Zweck der Vorschrift, wonach die 



Besteuerungsgrundlagen auf der jeweils sachnächsten Ebene ermittelt 

und festgestellt werden sollen. 

Auch in der Sache habe das beklagte Finanzamt die zutreffende 

Vermögensart festgestellt, denn das Vermögen der KG stelle kein 

Betriebsvermögen dar. Unstreitig sei sie nicht originär gewerblich tätig. 

Eine Stiftung und Co. KG sei auch keine gewerblich geprägte 

Personengesellschaft im Sinne von § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Die hierfür 

erforderliche Voraussetzung, dass ausschließlich Kapitalgesellschaften 

persönlich haftende Gesellschafter und zur Geschäftsführung befugt 

seien, sei nicht erfüllt, da eine Stiftung keine Kapitalgesellschaft sei. 

Auch eine analoge Anwendung komme nicht in Betracht, da es an der 

hierfür erforderlichen Regelungslücke fehle. Hintergrund der 

gewerblichen Prägung sei der Umstand, dass der gewerbliche 

Charakter der Einkünfte des alleinigen persönlich haftenden 

Gesellschafters auf die KG durchschlage. Anders als eine 

Kapitalgesellschaft erziele eine Stiftung jedoch nicht allein kraft 

Rechtsform gewerbliche Einkünfte (§ 8 Abs. 2 KStG). Eine Stiftung 

entspräche auch nicht dem Typus einer Kapitalgesellschaft, da die 

Mitglieder einer Stiftung nicht an deren Vermögen und Ergebnis 

partizipierten. 



Die vom Senat zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter 

dem Az. II R 9/20 anhängig. 

Bank kann bei Zahlungseingängen auf einem 

überzogenen Konto für die im Zahlungsbetrag 

enthaltene Umsatzsteuer haften 

Gehen auf einem Kontokorrentkonto des Steuerschuldners nach 

Überschreitung des vereinbarten Kreditrahmens Gutschriften aus zuvor 

an die Bank abgetretenen Forderungen ein, haftet die Bank nach § 13c 

UStG für die im Zahlungsbetrag enthaltene Umsatzsteuer. Dies hat der 

5.Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 23 April 2020 (Az. 5 

K 2400/17 U) entschieden. 

Die Klägerin ist eine Bank, bei der eine GmbH mehrere 

Kontokorrentkonten unterhielt. Auf diesen Konten gingen Zahlungen aus 

diversen Ausgangsrechnungen der GmbH aus den 

Voranmeldungszeiträumen Juli und August 2007 ein, die diese zuvor an 

die Klägerin abgetreten hatte. Die Konten waren regelmäßig über die 

vereinbarte Kreditlinie hinaus belastet. Die GmbH zahlte die 

Umsatzsteuern für Juli und August 2007 aufgrund zwischenzeitlich 

eingetretener Insolvenz nicht. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_2400_17_U_Urteil_20200423.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_2400_17_U_Urteil_20200423.html


Das Finanzamt nahm die Klägerin nach § 13c UStG für die in den auf 

den Konten der GmbH eingegangenen Forderungen enthaltenden 

Umsatzsteuerbeträge für Juli und August 2007 in Haftung. Aufgrund der 

Kontoüberziehungen seien die Beträge als von der Klägerin 

vereinnahmt anzusehen. Hiergegen wandte sich die Klägerin mit der 

Begründung, dass die Abtretung nicht offengelegt worden sei und 

deshalb der Haftungstatbestand nicht eingreife. Ferner sei § 13c UStG 

unverhältnismäßig und verstoße damit gegen höherrangiges Recht. 

Der 5.Senat des Finanzgerichts Münster hat die Klage abgewiesen. § 

13c UStG, der eine Haftung des Zessionars für eine Steuerschuld des 

Zedenten für die im vereinnahmten Betrag enthaltene Umsatzsteuer 

anordne, beruhe auf Art. 205 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie und 

verstoße damit nicht gegen Unionsrecht. 

Die Umsatzsteuer, die der Haftung zugrunde liege, sei durch 

Vorauszahlungsbescheide bzw. durch einen nach Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens ergangenen Feststellungsbescheid festgesetzt 

worden. Die Klägerin sei auch als Abtretungsempfängerin im Sinne der 

Haftungsnorm anzusehen. Auf die fehlende Offenlegung der Zession 

komme es für die Haftung nicht an. 



Die Klägerin habe schließlich Zahlungen aus den abgetretenen 

Forderungen vereinnahmt. Dies folge daraus, dass das Kreditinstitut 

nach Überschreitung der Kreditlinie weiteren Verfügungen des 

Kontoinhabers jederzeit widersprechen könne, ohne dass dieser einen 

Rechtsanspruch auf eine eigene Verfügungsbefugnis habe. Dem stehe 

nicht entgegen, dass die Klägerin von ihrer Möglichkeit, weitere 

Verfügungen über das Konto zu verhindern, tatsächlich keinen 

Gebrauch gemacht habe, denn eine endgültige Vereinnahmung der 

Beträge sei nach dem Wortlaut des § 13c UStG nicht erforderlich. 

Anderenfalls würde der Sinn und Zweck der Haftungsregelung verfehlt. 

Typischerweise werde eine Bank Verfügungen zulassen, um in Zukunft 

weitere abgetretene Forderungen vereinnahmen zu können. Hierdurch 

ermögliche sie die Fortführung des Geschäfts des Kontoinhabers, 

wodurch die Gefahr weiterer Steuerausfälle erhöht werde. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Herabsetzung eines Verspätungszuschlags im 

Klageverfahren erfordert erneute 

Ermessensausübung  



Mit Urteil vom 9. April 2020 (Az. 5 K 908/20) hat der 5. Senat des 

Finanzgerichts Münster entschieden, dass die aufgrund einer 

Minderung der Steuerfestsetzung erfolgte Herabsetzung eines 

Verspätungszuschlags im Klageverfahren rechtswidrig ist, wenn das 

Finanzamt hierzu keine erneuten Ermessenserwägungen anstellt. 

Das Finanzamt setzte die Einkommensteuer des Klägers für 2016 

mangels Abgabe einer Steuererklärung aufgrund geschätzter 

Besteuerungsgrundlagen fest. Zugleich setzte es einen 

Verspätungszuschlag fest. Im Rahmen der Entscheidung über den 

hiergegen eingelegten Einspruch führte das Finanzamt aus, dass der 

Verspätungszuschlag lediglich 2,89 % der festgesetzten Steuer betrage. 

Ferner verwies es auf das Abgabeverhalten des Klägers in der 

Vergangenheit, auf seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die 

lange Dauer der Verspätung. 

Nachdem der Kläger im laufenden Klageverfahren, das sich auch auf 

die Steuerfestsetzung bezog, eine Einkommensteuererklärung 

eingereicht hatte, setzte das Finanzamt die Einkommensteuer herab. 

Zugleich verminderte es auch den Verspätungszuschlag, ohne erneute 

Ermessenserwägungen darzulegen. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_908_20_Urteil_20200409.html


Der Einzelrichter des 5. Senats hat der Klage stattgegeben. Er hat 

zunächst ausgeführt, dass die Festsetzung des herabgesetzten 

Verspätungszuschlages zum Gegenstand des Klageverfahrens 

geworden sei. Die Voraussetzungen für die Festsetzung eines 

Verspätungszuschlags lägen zwar weiterhin vor. Das Finanzamt habe 

jedoch bei der Herabsetzung das ihm durch § 152 Abs. 1 Satz 1 AO 

(a.F.) eingeräumte Ermessen nicht ordnungsgemäß ausgeübt. Werde 

die festgesetzte Steuer, auf die sich der Verspätungszuschlag beziehe, 

herabgesetzt, habe der Betroffene einen Rechtsanspruch auf eine 

wiederholte Prüfung und eine vollständig neue 

Ermessensentscheidung. Die in der Einspruchsentscheidung 

enthaltenen Erwägungen bezögen sich lediglich auf die ursprüngliche 

Festsetzung des Verspätungszuschlags. In Bezug auf die Herabsetzung 

seien dagegen keine erneuten Ermessenserwägungen erkennbar.  

 

 
 

 

Weitere 
Entscheidungen 
im Überblick 

 

 



 

Einkommensteuer 

Zu den Anforderungen an ein elektronisches Fahrtenbuch und zum 

Nachweis der fast ausschließlichen betrieblichen Nutzung eines 

Fahrzeugs für Zwecke des § 7g EStG (Urteil vom 18. Februar 2020, 

Az. 6 K 46/17 E,G) 

Erbschaftsteuer 

Unter welchen Voraussetzungen überschreitet die Vermietung von 

Wohnungen die Grenze der Vermögensverwaltung mit der Folge, 

dass begünstigtes Betriebsvermögen vorliegt? (Beschluss vom 29. 

April 2020, Az. 3 V 605/20 F) 

Kindergeld 

Zur Frage der Beibehaltung des inländischen Wohnsitzes von 

minderjährigen Kindern, die mit der Mutter zwecks Schulbesuchs 

in der Türkei leben und sich für ca. 2-3 Monate pro Jahr beim Vater 

im Inland aufhalten (Urteil vom 27. April 2020, Az. 8 K 7/20) 
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In eigener 
Sache 

 

 

 

Neuer Richter am Finanzgericht Münster 

Am 4. Mai 2020 trat Felix Dallmann seinen Dienst als Richter beim 

Finanzgericht Münster an. Der 31jährige Münsteraner war nach seinem 

Studium an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster und dem 

Rechtsreferendariat in Hamburg zunächst als Rechtsanwalt in 

steuerrechtlich ausgerichteten Kanzleien in Köln und Münster tätig. Das 

Präsidium des Finanzgerichts Münster hat Herrn Dallmann dem im 

Schwerpunkt für Streitigkeiten aus dem Erbschaftsteuer- und 

Bewertungsrecht zuständigen 3. Senat zugewiesen. 



  Felix Dallmann 

Corona-Virus: Rückkehr in eine 

verantwortungsvolle Normalität 

Das Finanzgericht Münster hat, wie alle anderen Gerichte und Behörden 

der nordrhein-westfälischen Justiz, mit präventiven Maßnahmen 

reagiert, um in der Corona-Krise einerseits den Schutz der Bürgerinnen 

und Bürger sowie der Gerichtsangehörigen vor einer Erkrankung und 

andererseits eine effektive Rechtsschutzgewährung sicherzustellen. 

Hierzu wurde u.a. der Sitzungsbetrieb vorübergehend auf ein zwingend 

erforderliches Maß beschränkt. 

Anfang Mai hat das Finanzgericht Münster den regulären Dienst- und 

Sitzungsbetrieb sukzessive wieder aufgenommen. Unter Fortgeltung 

und Beachtung der allgemeinen Regeln zum Infektions- und 

Gesundheitsschutz soll Schritt für Schritt zum ursprünglichen 



Geschäftsbetrieb zurückgekehrt werden. Deshalb gelten für den 

Publikumsverkehr wieder die normalen Öffnungszeiten. 

Übergeordnetes Ziel bleibt in jedem Fall die Eindämmung der Pandemie 

auch im Dienstbetrieb. Im gesamten Gerichtsgebäude ist deshalb 

zwingend ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 bis 2 m 

einzuhalten. Darüber hinaus werden den Besuchern des Gerichts 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

Besuchergruppen sind bis auf weiteres nicht zugelassen, um eine zu 

hohe Publikumsfrequenz zu vermeiden. Weitere Hinweise im 

Zusammenhang mit dem Corona-Virus finden Sie auf der Homepage 

des Finanzgericht s Münster. 

Im Übrigen bleibt es dabei, dass die Richterinnen und Richter des 

Finanzgerichts Münster für die Rechtsschutzsuchenden jederzeit, ob im 

Gericht oder im Homeoffice, telefonisch und schriftlich erreichbar sind. 

Auch mündliche Verhandlungen und Erörterungstermine per 

Videokonferenz waren und sind uneingeschränkt möglich. „Die 

Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und der Kolleginnen und 

Kollegen des Finanzgerichts Münster steht weiterhin an erster Stelle“ 

erklärt der Präsident des Finanzgerichts Christian Wolsztynski. „Es ist 

aber angezeigt, Schritt für Schritt in eine verantwortungsvolle Normalität 

zurückzukehren. Die elektronische Akte hat es uns in den vergangenen 

https://www.justiz.nrw/JM/Presse/presse_weitere/PresseFGs/01_04_2020/index.php
https://www.justiz.nrw/JM/Presse/presse_weitere/PresseFGs/01_04_2020/index.php


Wochen ermöglicht, die Anliegen der Rechtsschutzsuchenden weiterhin 

zu bearbeiten. Jetzt wird sukzessive auch der Sitzungsbetrieb wieder 

aufgenommen.“ 
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Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 
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Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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